
Schulanmeldung   
 

Schuljahr   /Jgst./Kl. __  

 

   

Nachname des Kindes  Vorname 

  

Geburtsdatum  Geburtsort 

 

Wohnort  Straße                                        

 

E-Mail-Adresse Schüler/in für die Lernplattform Moodle 

 

Telefon (privat, dienstlich, mobil)   

 

Staatsangehörigkeit(en)/Geburtsland,  ggf. in BRD seit  

 

bisher besuchte Schule  Klasse 
 

Zweite Fremdsprache (erst ab Jgst. 7 erforderlich)        Französisch       Latein 
(Teilnahme an einem Fach verpflichtend/Zutreffendes ankreuzen) 
 
Bisherige Fremdsprachenkenntnisse: 
Englisch  Klasse       bis Klasse   
Französisch/Latein  Klasse       bis Klasse    

 

Teilnahme am Religions- oder Ethikunterricht:       Rel.  ev.      Rel. rk.     Ethik 
 (Teilnahme an einem Fach verpflichtend/Zutreffendes ankreuzen) 

 
Es liegen für den Schulbesuch bedeutsame Erkrankungen oder Behinderungen vor   

     ja      nein (wenn ja, bitte entsprechenden Vordruck ausfüllen) 
 

Der Nachweis über die Masernschutzimpfung (Kopie des Imfpausweises o.ä.) wird der Schule 
zusammen mit dieser Anmeldung vorgelegt/wurde bereits der vorherigen Schule vorgelegt 

(entsprechendes streichen)                    ja      nein                     
 

Personensorgeberechtigte 
Mutter  Vater 

 

Nachname, Vorname  Nachname, Vorname 

 

ggf. abweichende Adresse  ggf. abweichende Adresse  

 

ggf. abweichender Wohnort  ggf. abweichender Wohnort 
  

Erziehungsberechtigung    ja      nein     Erziehungsberechtigung    ja      nein 
 

(Getrennt lebende bzw. nicht verheiratete Elternteile bitte Hinweise zur Datenweitergabe auf der 
Rückseite beachten.) 
 

Ich/wir bestätige(n) die Richtigkeit der obigen Angaben und verpflichte(n) mich/uns, alle für die 
Schule relevanten Änderungen u m g e h e n d mitzuteilen. 
 

 

Datum Unterschrift(en) aller Sorgeberechtigten   
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Hinweis an die Personensorgeberechtigten zur Datenweitergabe:  
 
Das Sorgerecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Es unterscheidet 
verschiedene Gruppen von Sorgeberechtigten. Die häufigsten Konstellationen mit 
Konsequenzen für die Befugnis Daten des Kindes an diese Personen weiterzugeben sind: 
 

 Verheiratete zusammen lebende Eltern: 
Gemeinsames Sorgerecht (§1626BGB) = Mitteilung von Daten an beide Eltern grundsätzlich 
zulässig 

 

 Getrennt lebende Eltern:  
Grundsätzlich gemeinsames Sorgerecht, es sein denn, gerichtlich ist etwas anderes geregelt 
(§1671 BGB) = Mitteilung grundsätzlich an beide Elternteile zulässig, aber bei gerichtlich 
anders lautender Entscheidung: Übermittlung nur an den festgelegten Sorgeberechtigten.  
 

 Lebensgemeinschaften: 
Unverheiratete Partner mit gemeinsamen Kindern (§1626 a BGB) = Gemeinsames Sorgerecht 
bei der Abgabe einer Sorgerechtserklärung der Eltern, dann Übermittlung an beide Elternteile 
zulässig, ansonsten nur an die Mutter.  

 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nach §1687 BGB der Sorgeberechtigte bei dem sich das 
Kind aufhält, für alle alltäglichen Angelegenheiten entscheidungsbefugt und 
informationsberechtigt ist.  
 
Wir gehen davon aus, dass bei gemeinsamem Sorgerecht die Elternteile im Sinne ihres 
Kindes Informationen austauschen. Der andere Elternteil wird deshalb seitens der Schule nur 
in Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung und auch hier nur auf ausdrücklichen Wunsch 
informiert.  
 
Daher:  
 

Bei Alleinerziehenden: Haben Sie das alleinige Sorgerecht? 
     ja 
 
     nein 

Wenn „ja“ Gerichtsurteil/Negativbescheinigung des Jugendamtes vorlegen 

Bei Lebensgemeinschaften: Haben die Eltern eine Sorgerechtserklärung abgegeben? 
     ja 
 
     nein 

 
 
Wenn „Nein“: Ich bin damit einverstanden, dass auch der leibliche Kindesvater 
über die schulischen Leistungen unseres Kindes informiert wird.  
 
 
Unterschrift der Mutter:  
 
________________________ 

 
 
 
 

Datum Unterschrift(en) aller Erziehungsberechtigten   
 


